
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/9/6 3Ob562/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1938

Norm

ABGB §46

Rechtssatz

Auf Grund des § 46 ABGB kann Ersatz für die durch den grundlosen Rücktritt vom Verlöbnis entstandenen Störungen

der Nervenfunktionen und die dadurch hervorgerufene Verminderung der Erwerbsfähigkeit verlangt werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 562/38

Entscheidungstext OGH 06.09.1938 3 Ob 562/38

SZ 20/186
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